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Der Bürgermeister stellt als Vorsitzender vor Sitzungsbeginn die Beschlussfähigkeit der 

heutigen Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Fels am Wagram fest.                                     

 

Der Bürgermeister eröffnet im Anschluss die heutige Gemeinderatssitzung.                                      

Zu den letzten Gemeinderatssitzungsprotokollen werden keine Einwände und keine 

Stellungnahmen vorgebracht. 

 

 

 

1. Ehrungen der ehemaligen Feuerwehrkommandanten 

 

In der Gemeinderatssitzung vom 18.03.2026 wurden die nachstehend angeführten Ehrungen 

wie folgt beschlossen: 

 

Es wird vorgeschlagen die Ehrung der ehemaligen Feuerwehrkommandanten analog zu den 

Gemeindefunktionären entsprechend der Anzahl der geleisteten Amtsperioden, welche in der 

Sitzung des Gemeinderates vom 05.09.2000 unter Tagesordnungspunkt 15 wie folgt geregelt 

wurde, durchzuführen: 

 

Bis zu einer Gemeinderatsperiode    Verleihung einer Ehrenurkunde 

Bis zu zwei Gemeinderatsperioden   Ehrenurkunde mit silbernen Verdienstabzeichen 

Mehr als zwei Gemeinderatsperioden    Ehrenurkunde mit goldenen Verdienstabzeichen  

 

 

Der Gemeinderat beschließt daher einstimmig Herrn Hauptbrandinspektor a.D. Ferdinand 

Emsenhuber für seine Tätigkeit als Feuerwehrkommandant vom Jahr 1998 bis zum Jahr 2016 

sowie als Unterabschnittskommandant vom Jahr 2015 bis Anfang 2026 das Goldene 

Ehrenzeichen nach § 17 der NÖ Gemeindeordnung 1973 zu verleihen. 

 

Ebenso beschließt der Gemeinderat einstimmig Herrn Oberbrandinspektor a.D. Klaus Trauner 

für seine Tätigkeit als Feuerwehrkommandant vom Jahr 2011 bis Anfang 2026 das Goldene 

Ehrenzeichen nach § 17 der NÖ Gemeindeordnung 1973 zu verleihen.   
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Des Weiteren beschließt der Gemeinderat einstimmig Herrn Oberbrandinspektor a.D. Peter 

Wolf für seine Tätigkeit als Feuerwehrkommandant vom Jahr 2021 bis Anfang 2026 eine 

Ehrenurkunde nach § 17 der NÖ Gemeindeordnung 1973 zu verleihen.   

 

Diese Auszeichnungen sollen in einem geeigneten Rahmen übergeben werden.  

 

 

Herr OBI Peter Wolf ist für die heutige Sitzung entschuldigt und wird eine Auszeichnung zu 

einem gesonderten Termin in einem feierlichen Rahmen s übergeben werden.  

 

 

In der heutigen Sitzung werden daher nun an die vorgenannten Personen die nachstehenden 

Ehrenurkunden übergeben: 
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2. Bericht über die aktuelle routinemäßige vierteljährliche Prüfungsausschusssitzung 

vom 20.05.2026 

 

Der nachstehende Prüfungsbericht der routinemäßigen angekündigten vierteljährlichen 

Gebarungsprüfung vom 20.05.2026 wird von Frau Daniela Mück als Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses dem Gemeinderat vorgetragen: 
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Zu den einzelnen Prüfpunkten liegen umfangreiche Präsentationsunterlagen vor,                 

welche allen Mitgliedern des Prüfungsausschusses zur Verfügung gestellt wurden. 
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Der Bürgermeister nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

 

 

Zu 1.: Hierzu wurden keine Mängel festgestellt.  

 

 

Zu 2.: Bereits im Vorjahr wurden alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde 

angewiesen deren Zeitausgleichs- und Urlaubsrückstände bis spätestens Ende 2026 

aufzubrauchen. Durch den Wegfall des Sammelzentrums ist dies insbesondere auch im 

Bauhofbereich nun einfacher möglich. Hierdurch konnten im vergangenen Jahr bereits einige 

Zeitausgleichs- und Urlaubsstunden reduziert werden.  

 

 

Zu 3.: Mögliche Einsparungsmöglichkeiten werden bereits im laufenden Betrieb regelmäßig 

evaluiert. Die jeweils zuständigen Ausschüsse sollen für deren Aufgabenbereiche ebenso 

wiederkehrend Einsparungsmöglichkeiten erheben. Ein zu überprüfender Schwerpunkt wird 

hierbei im Bereich der Förderungen zu behandeln sein. Die Verlegung der Stettenhofer 

Bushaltestelle ist im Rahmen der heurigen Straßenbaukleinsanierungen enthalten und die 

Realisierung des Waschplatzes ist für das Jahr 2027 zu überprüfen. Ähnlich verhält es sich mit 

einer möglichen Verlegung des Spritzsprühhauses gegenüber der Kellergasse Scheibe in Fels.  

 

 

Der gegenständliche Prüfungsausschussbericht wird vom Gemeinderat dementsprechend               

einstimmig zur Kenntnis genommen.  
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3. Schulstarthilfe 2026/27 

 

Analog zu den Vorjahren soll wieder für Familien mit schulpflichtigen Kindern mit 

Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Fels am Wagram eine zusätzliche Unterstützung in der 

Höhe von € 100,-- pro schulpflichtigen Kind in der ersten und fünften Schulstufe im Schuljahr 

2024/25 gewährt werden. Diese € 100,-- sollen auf dem jeweils zugehörigen 

Haushaltsabgabenkonto gutgeschrieben werden. Der Gemeinderat hat hierzu in den Vorjahren 

einstimmig beschlossen die Gewährung der obig beschriebenen Förderung in Form von € 100,-

- pro schulpflichtigen Kind mit Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Fels am Wagram in der 

ersten und fünften Schulstufe vollinhaltlich zu befürworten. Bei begründeten sozialen Bedarf 

im Zusammenhang mit in der Marktgemeinde Fels am Wagram mit Hauptwohnsitz gemeldeten 

Kindern bzw. auch in den anderen Schulstufen können generell mit einem schriftlichen Antrag 

ebenfalls Förderungen durch den Gemeindevorstand gewährt werden. Die Nachmittags- und 

Ferienbetreuungsbeträge für den Kindergarten und die Volksschule wurden bisher lediglich in 

den Jahren 2006 und 20026 angepasst. Der Bastelbeitrag im Kindergarten wurde zuletzt 2006 

erhöht und zwischenzeitig sogar einmal wieder reduziert. Es wird darauf hingewiesen, dass 

derzeit von allen Nachbargemeinden nur in der Gemeinde Großriedenthal ein Schulstartgeld in 

der Höhe von € 80,-- für alle Schulkinder in der ersten und fünften Schulstufe gewährt wird. 

Des Weiteren sollten Gemeindeförderungen generell zielgerichtet und nicht nach dem 

Gießkannenprinzip erfolgen.  

 

Seitens der SPÖ-Fraktion wird ein Abänderungsantrag dahingehend gestellt, dass eine 

Schulstarthilfe in der Höhe von € 150,-- gewährt werden soll.  

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend mit 15 zu 3 Stimmen (3 Gegenstimmen durch 

Frau GGR Herta Holzinger, GGR Sabine Treml und GR Jutta Widermann) für Familien mit 

schulpflichtigen Kindern mit Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Fels am Wagram eine 

zusätzliche Unterstützung in der Höhe von € 150,-- pro schulpflichtigen Kind in der ersten und 

fünften Schulstufe im Schuljahr 2026/27 zu gewähren. Diese € 150,-- sollen auf dem jeweils 

zugehörigen Haushaltsabgabenkonto gutgeschrieben werden. Sollte das Land Niederösterreich 

für das kommende Schuljahr eine höhere Förderung für schulpflichtige Kinder gewähren, so ist 

die gewährte Gemeindeförderung an diese sinngemäß anzupassen. 

 

Im Voranschlag 2026 sind unter dem Konto 1/061000-757010 ausreichende Mittel für das 

Schulstartgeld vorgesehen.  
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4. Vergabe diverser Ausführungsdetails für das Projekt „Thürnthaler Dorfplatz“  

 

Dieses Projekt wurde bereits im vergangenen Jahr in zahlreichen Sitzungen und 

Bürgerbeteiligungsprozessen behandelt. Die tatsächliche Umsetzung der einzelnen Punkte wird 

entsprechend dem Bauablauf im Anschluss an die Tiefbauarbeiten Ende des heurigen Jahres 

2026 bzw. im ersten Halbjahr 2027 erfolgen. Die Fremdleistungen für die Kapellensanierungen 

sollen nach Überarbeitung der vorliegenden Angebote erst in der heurigen zweiten Jahreshälfte 

vergeben werden. Vorbehaltlich des Erhalts der „Leuchtturmprojekte-Förderung“, bei welcher 

rund 65 % der Kosten gefördert werden, sollen nun die nachstehenden Vergaben durchgeführt 

werden:  

 

 

a. Bepflanzungsmaterial 

 

Diese Arbeitsaktivität behandelt den Ankauf des Bepflanzungsmaterials. Im Zuge dieses 

Projektes wird die bestehende Asphaltfahrbahn deutlich in ihrer Breite reduziert und werden 

die neu geschaffenen Grünflächen mit Rasen und Sträuchern bepflanzt. Dadurch erfolgt eine 

substanzielle Entsiegelung, die gezielt zur Schaffung zusätzlicher Grün- und 

Versickerungsflächen genutzt wird. Ergänzend werden Fahrbahnverschwenkungen umgesetzt, 

die nicht nur zur Verkehrsberuhigung beitragen, sondern weitere zusammenhängende 

Grünflächen mit Wiesenflächen ermöglichen. Die bestehenden, ortsbildprägenden 

Grünstrukturen werden vollständig erhalten und durch neue, aufgelockerte Vegetationsflächen 

deutlich erweitert. Der Bodenaufbau der hierbei neu entstehenden Grünflächen wird entsiegelt, 

verbessert und wasserdurchlässig ausgeführt, um eine langfristige Vitalität der Bepflanzung 

sicherzustellen. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der konsequenten Umsetzung von Klimaanpassungs- und 

Nachhaltigkeitszielen. Sämtliche neu geschaffenen Stellplätze werden versickerungsfähig mit 

Rasenflächen zwischen den Rasengittersteinen ausgeführt, wodurch Niederschlagswasser vor 

Ort gehalten und das Kanalnetz entlastet wird. Die neu angelegten Grünflächen werden 

mitstandortgerechten, trockenheitsresistenten Wiesen- und Staudenmischungen sowie 

Naschhecken bepflanzt, die Biodiversität fördern, Pflegeaufwandreduzieren und zur 

Verbesserung des Mikroklimas beitragen. Die historisch und landschaftlich wertvolle 

Kirschbaumallee bleibt vollständig erhalten und wird durch die Entsiegelungsmaßnahmen 

zusätzlich gestärkt. 
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Im Bereich der nordseitigen Kreuzung zur Landesstraße L14 (Wienerstraße) entstehen durch 

die Neuordnung des Straßenraums ebenso zusätzliche Grünflächen, die den Ortseingang 

optisch aufwerten, die Orientierung verbessern und einen sanften Übergang zwischen 

Verkehrsraum und Ortskernherstellen. An diesem Standort werden ebenfalls Wiesenflächen 

geschaffen. Im zentralen Bereich des Dorfplatzes sowie im östlichen Bereich rund um das 

bestehende Marterl werden Naschhecken gesetzt. Diese erfüllen mehrere Funktionen: Sie sind 

identitätsstiftend, fördern soziale Interaktion, ermöglichen niedrigschwellige Naturerfahrung 

und greifen das Konzept der „essbaren Gemeinde“ auf. 

Der Bereich rund um das östlich gelegene Marterl mit seinem wertvollen Baumbestand wird 

gestalterisch aufgewertet, gepflegt und wieder aktiv der Nutzung durch die Ortsbevölkerung 

zugeführt. Damit wird ein bislang wenig genutzter Freiraum als ruhiger Aufenthalts- und 

Begegnungsort reaktiviert. Im Umfeld der zentral gelegenen Kapelle sowie beim Spielplatz 

werden im Zuge der Tiefbauarbeiten Wasserentnahmestellen für Bewässerungsanlagen 

errichtet, um eine nachhaltige Pflege der Grünflächen auch in Trockenperiodensicherzustellen.  

 

Es liegen hierfür die nachstehenden Angebote inkl. MWSt. vor: 

 

 Fa. Nagy, 3470 Kirchberg am Wagram   €    915,76 

 Fa. Dlapka, 3481 Fels am Wagram    € 1.001,20 

 Fa. Wallensteiner, 3470 Kirchberg am Wagram  € 2.596,60 

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig für diese Leistung die Fa. Dlapka aus 

3481 Fels am Wagram zum Preis in der Höhe von € 1.001,20 inkl. MWSt. zu beauftragen.            

Auf den Buchhaltungskonten 5/612100-002001 und 5/612100-002030 sind hierfür in den 

Jahren 2026 und 2027 ausreichende budgetäre Mittel vorhanden. Mit der Beschlussfassung des 

Voranschlages 2027 ist dies sinngemäß beizubehalten.  

 

 

b. WC-Container mit Holzverkleidung 

 

Die Marktgemeinde Fels am Wagram plant auch die Errichtung eines barrierefreien WC-

Containers mit Holzverkleidung am Thürnthaler Dorfplatz, um die Aufenthaltsqualität und 

Funktionalität des öffentlichen Raumes zu erhöhen. Der bestehende Sanitärbereich im Dorftreff 

ist veraltet, teilweise nicht barrierefrei und erfüllt nicht mehr die Anforderungen an Sicherheit, 

Hygiene und sozialen Nutzwert.  
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Der WC-Container wird aus Gründen des Ortsbildschutzes mit einer regional gefertigten 

Holzverkleidung ausgestattet, wodurch eine harmonische Einbindung in die historische und 

landschaftliche Umgebung Thürnthals gewährleistet wird. Im Vergleich zu einem stationären 

Gebäude bietet der Container eine deutlich wirtschaftlichere und flexible Lösung, die 

gleichzeitig nachhaltig ist und sich modular an künftige Nutzungsbedarfe anpassen lässt. Die 

Holzverkleidung wird von regionalen Betrieben hergestellt, was die lokale Wirtschaft 

unterstützt und kurze Transportwege fördert. 

Die technische Ausführung des Containers umfasst einen robusten Grundrahmen aus 

Stahlprofilen mit einer raumgerechten Innenhöhe von 2,50 m sowie einer Innenausstattung, die 

eine getrennte Nutzung von Damen- und Herrenbereich ermöglicht. Jeweils zwei WC-Kabinen, 

ein Urinal, Waschbeckenmit Boiler, Spiegel und Schamwand garantieren eine zeitgemäße 

hygienische Nutzung. Die Elektroinstallation entspricht den ÖVE-Normen, beinhaltet 

Beleuchtung, Steckdosen, Konvektoren, Erdungsanschluss sowie den Anschluss an das 

Stromnetz über CEE-Stecker. Boden, Decke und Wände sind wärmegedämmt, wodurch der 

Energieverbrauch reduziert wird und ein Beitrag zu den Klimaschutzzielen geleistet wird. 

Die Maßnahme erfüllt die Kriterien der Nachhaltigkeit durch die Verwendung regionaler, 

klima- und ressourcenschonender Materialien, durchenergieeffiziente Ausstattung und die 

Förderung klimafreundlicher Mobilität. Die zentrale Lage des WC-Containers im Dorfkern 

stärkt die soziale Infrastruktur und ergänzt bestehende Aufenthaltsbereiche, wie den Spielplatz 

und den zentralen Orsbereich, wodurch die Funktion des Ortszentrums als multifunktionaler 

Treffpunkt für Bewohner und Besucher nachhaltig unterstützt wird. 

Die geplante Integration in das bestehende Nutzungskonzept des Dorfplatzes entspricht den 

Empfehlungen der ÖROK zur Stärkung von Orts- und Stadtkernen(„Innen vor Außen“). Der 

Dorfplatz Thürnthal bildet mit der angrenzenden historischen Bebauung ein identitätsstiftendes 

Zentrum, das durch die WC-Anlage funktional aufgewertet und als sicherer, barrierefreier 

Aufenthaltsbereich erlebbar wird. Die Maßnahme unterstützt die soziale Integration, da der 

öffentliche Raum für alle Altersgruppen und sozialen Gruppen gleichermaßen zugänglich ist, 

und schafft Rahmenbedingungen für Veranstaltungen, Märkte und kulturelle Aktivitäten. 

Die Umsetzung erfolgt unter Einbeziehung der Bürger, wie in den beiden Workshops im Jahr 

2025 erarbeitet: Die zentrale Position des Containers wurde unter Berücksichtigung der 

Barrierefreiheit, Sichtachsen und Aufenthaltsqualität festgelegt. Durch die unmittelbare Nähe 

zu Spielplatz, Begegnungsflächen und Gehwegen wird die multifunktionale Nutzung gefördert. 

Abschließend wird die Maßnahme nicht nur die hygienische und funktionale Versorgung im 

Ortskern Thürnthals sichern, sondern auch die Attraktivität des Dorfplatzes erhöhen und das 

Ortsbild stärken. Die Verwendung modularer, nachhaltiger Elemente in Kombination mit 
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regionalen Materialien stellt eine innovative, flexible und sozial integrative Lösung dar, die den 

Dorfplatzlangfristig für Bewohner, Besucher und touristische Aktivitäten aufwertet. 

 

 
 

Es liegen hierfür die nachstehenden Angebote für den Container ohne Holzverschalung                

inkl. MWSt. vor: 

 

Fa. CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.   €   10.740,00 

Fa. EKO-Box.at GmbH       €  12.342,00 

Fa. CHV Container Handels- und Vermietungsgesellschaft m.b.H.  €  12.847,20 

Fa. Mobilbox Austria GmbH        €  19.380,00 

 

Für die ergänzende Holzverkleidung liegen die nachstehenden Angebote inkl. MWSt. vor: 

 

Fa. Andreas Binder, 3481 Thürnthal      €    9.458,40  

Fa. CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.  €  11.940,00 

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig für diese Leistung die Fa. 

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. zum Preis in der Höhe von € 10.740,00 

inkl. MWSt. und die Fa. Fa. Andreas Binder zum Preis in der Höhe von € 9.458,40 inkl. 

MWSt. zu beauftragen. Auf den Buchhaltungskonten 5/612100-002001 und 5/612100-002030 

sind hierfür in den Jahren 2026 und 2027 ausreichende budgetäre Mittel vorhanden. Mit der 

Beschlussfassung des Voranschlages 2027 ist dies sinngemäß beizubehalten.  
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c. Verkehrszeichen samt Verkehrsspiegel 

 

Die gegenständliche Aktivität widmet sich dem Ankauf der Verkehrszeichen und 

enteisungsfreien Siegeln. Im Rahmen der Dorferneuerung von Thürnthal wird die zentrale 

Ortsfläche rund um den Thürnthaler Dorfplatz einer umfassenden Verkehrs- und 

Gestaltungserneuerung unterzogen. Ziel ist die Schaffung eines Bereiches, die das sichere und 

komfortable Miteinander aller Verkehrsteilnehmer – Fußgänger, Radfahrer, Pkw und 

landwirtschaftliche Fahrzeuge – gewährleistet, die Aufenthaltsqualität erhöht und gleichzeitig 

die historische Ortsstruktur sowie die soziale Nutzung des Platzes stärkt. 

Die Neufestlegung der Verkehrsregelungen umfasst die Errichtung einer Tempo-30-Zone im 

gepflasterten Bereich des Dorfplatzes, wobei die Kreuzungsbereiche als Fahrbahnplateaus 

ausgebildet werden, um die Geschwindigkeit zu reduzieren und das Queren der Straße zu 

erleichtern. Die angrenzenden Straßenzüge werden in eine Tempo-30-Zone integriert, wodurch 

eine harmonische und verkehrsberuhigte Umgebung entsteht. Die Kreuzung zur Landesstraße 

L14/Wienerstraße wird neu gestaltet, unter anderem durch Fahrbahnverschwenkungen, den 

Ausbau der Gehsteige und Hochbordabgrenzungen sowie die Anlage von Rabatteln, um den 

Verkehr zu kanalisieren und die Geschwindigkeit zu senken. Durch die bewusste Reduzierung 

der Fahrbahnbreiten wird ebenfalls ein niedriges Geschwindigkeitsniveau erreicht, was die 

Verkehrssicherheit erhöht. 

Zusätzlich werden die wenigen notwendigen Verkehrsspiegel gegen vereisungsfreie Varianten 

ausgetauscht, um auch bei winterlichen Bedingungensichere Sichtbeziehungen zu 

gewährleisten. Am südlichen Ortsrand erfolgt beider Ortseinfahrt ein erhöhtes, gepflastertes 

Fahrbahnplateau, das die Einfahrtsgeschwindigkeit reduziert und den Einstieg in den Ortskern 

sicherer gestaltet. Die Maßnahmen wurden in zwei intensiven Bürgerworkshopsdiskutiert, 

wobei Themen wie Barrierefreiheit, Aufenthaltsqualität, Kinder- und Seniorensicherheit, 

Radverkehrsanbindung sowie die Integration von Grünflächen und Trinkbrunnen berücksichtigt 

wurden. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die Einbindung von Identitäts- und 

Gestaltungsmerkmalen gelegt, wie etwa die Sichtbeziehung zum Schloss, den Erhalt der 

Kirschbaumallee und die Schaffung von Begegnungsbereichen am Kapellenplatz. 

Die geplanten Maßnahmen sind dringlich, da die bestehende Verkehrsführung teilweise 

unsicher ist, insbesondere bei Einfahrten und Kreuzungen, und durch die geringe Breite der 

Fahrbahnen sowie fehlende Querungshilfen ein Risiko für Fußgänger besteht. Die nachhaltige 

Umsetzung wird durch die Verwendung langlebiger Materialien, den Einbau von 

vereisungsfreien Spiegeln und die Förderung der klimafreundlichen Mobilität – etwa durch 

Geh- und Radwegbereiche – sichergestellt. Die Bedeutung des Dorfplatzes im örtlichen 
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Kontext ist hoch, da der Platz als zentraler Aufenthalts- und Begegnungsort im Ortskern 

fungiert, angrenzende Einrichtungen miteinander verbindet und die Identität von Thürnthal 

prägt. Schließlich trägt die Maßnahme zur sozialen Integration und Daseinsvorsorge bei, indem 

multifunktionale Nutzungsmöglichkeiten für Veranstaltungen, Spiel- und Aufenthaltsbereiche 

sowie die Förderung der Fuß- und Radmobilität geschaffen werden. 

Durch die Umsetzung dieser Verkehrsmaßnahmen wird der Dorfplatz Thürnthal nicht nur 

verkehrssicher und barrierefrei gestaltet, sondern erhält auch eine gestalterische Aufwertung, 

die den historischen Ortskern nachhaltig stärkt, die Aufenthaltsqualität erhöht und die 

multifunktionale Nutzung im Sinne der Dorferneuerung langfristig sichert. 

 

            
 

Es liegen hierfür die nachstehenden Angebote inkl. MWSt. vor: 

 

Fa. Neuhauser GmbH  €   3.143,06 

Fa. Forster GmbH  €   3.989,90 

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig für diese Leistung die Fa. Neuhauser 

GmbH zum Preis in der Höhe von € 3.143,06inkl. MWSt. zu beauftragen. Auf den 

Buchhaltungskonten 5/612100-002001 und 5/612100-002030 sind hierfür in den Jahren 2026 

und 2027 ausreichende budgetäre Mittel vorhanden. Mit der Beschlussfassung des 

Voranschlages 2027 ist dies sinngemäß beizubehalten.  
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d. Fahrradservicestation 

 

Im Zuge der Erneuerung des Dorfplatzes Thürnthal wird eine öffentlich zugängliche 

Fahrradservicestation errichtet. Diese Maßnahme dient der gezielten Förderung der aktiven 

Mobilität, der Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie der nachhaltigen Belebung des 

Ortskerns. Der Projektstandort befindet sich im gemäß ISEK definierten Ortskernbereich am 

Thürnthaler Dorfplatz und liegt direkt an einer regional bedeutsamen Radroute, die durch die 

Schloßstraße geführt wird. Der Dorfplatz übernimmt damit eine wichtige Funktion als 

Mobilitätsknotenpunkt für Alltagswege, Freizeit- und touristischen Radverkehr. 

Derzeit besteht im Ortskern von Thürnthal keine Möglichkeit, Fahrräder oderandere Zweiräder 

im öffentlichen Raum rasch und sicher zu warten oder instand zu setzen. Kleinere Defekte wie 

Reifenpannen führen regelmäßig dazu, dass Wege abgebrochen werden müssen oder unsichere 

Weiterfahrten erfolgen. Dies stellt insbesondere für Kinder, ältere Menschen und touristische 

Nutzer ein Sicherheitsrisiko dar und wirkt sich hemmend auf die Nutzung des Fahrrads als 

Verkehrsmittel aus.  

Die Fahrradservicestation besteht aus einer robusten, vandalismussicheren Konstruktion mit 

verzinkter und pulverbeschichteter Oberfläche, montiert auf einem verzinkten Formrohrgestell 

mit auf gedübelten Fußplatten. Die Station ist mit einer umfassenden Werkzeugausstattung für 

Fahrräder und andere Zweiräder ausgestattet, darunter Innensechskant- und Torx-Werkzeuge, 

Reifenheber, Schraubenschlüssel und Schraubendreher, die über Edelstahlseilzüge gesichert 

sind.  

Der Reparatur-Stand wird im Außenbereich errichtet. Dieser besteht aus einer geschweißten, 

pulverbeschichteten Stahlkonstruktion in Schwarz mitversenkbaren Haltekabeln aus 

geflochtenem Edelstahl. Eine freistehende Edelstahl-Luftpumpe mit wasserdichtem Manometer 

sowie eine Queeds-Radhalterung aus pulverbeschichtetem Stahl ergänzen das Angebot. Die 

Bodenbefestigung erfolgt mittels aufschraubbarer Befestigungsschrauben.  

Die Fahrradservicestation leistet einen direkten Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele 

des Landes Niederösterreich, indem sie die klimafreundliche Anreise mit dem Fahrrad 

unterstützt und stärkt. Die verwendeten Materialien –verzinkter und pulverbeschichteter Stahl 

sowie Edelstahl – zeichnen sich durchhohe Langlebigkeit, Wartungsarmut und 

Recyclingfähigkeit aus und entsprechen gängigen Standards des nachhaltigen Bauens. Durch 

die kostenfreie Nutzung wird ein niederschwelliger Anreiz zur verstärkten Nutzung aktiver 

Mobilitätsformen geschaffen. 

Der Standort im Ortskern von Thürnthal ist im ISEK klar als zentraler Identifikations- und 

Begegnungsraum definiert. Die Fahrradservicestation ergänzt bestehende und geplante 
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Infrastrukturen wie Radabstellanlagen, Sitzbereiche, Trinkbrunnen und Aufenthaltsflächen und 

stärkt die Funktion des Dorfplatzes als multifunktionalen Mittelpunkt. Durch die Nähe zu 

Schloss, Kapelle, Spielplatz und Bushaltestelle wird eine hohe Sichtbarkeit und Erreichbarkeit 

gewährleistet, was die Belebung des Ortskerns zusätzlich fördert. 

Die Maßnahme basiert unmittelbar auf den Ergebnissen der beiden Bürgerworkshops, in denen 

ein „kleiner Radparkplatz mit Reparaturset“ ausdrücklich gewünscht wurde. Die 

Fahrradservicestation ist Teil eines integrierten Nutzungskonzepts, das aktive Mobilität, 

Aufenthaltsqualität, Verkehrssicherheit und soziale Begegnung verbindet. Als 

multifunktionales Daseinsvorsorgeangebot verbessert sie die Erreichbarkeit zentraler 

Einrichtungen, unterstützt Alltagsmobilität, Freizeitnutzung und Tourismusgleichermaßen und 

steht allen Bevölkerungsgruppen kostenlos zur Verfügung. Die Kombination aus 

Reparaturmöglichkeit, Luftpumpe, Abstellinfrastruktur und künftigem Aufenthaltsangebot 

stellt ein innovatives, praxisnahes Mobilitätsservice dar und leistet einen nachhaltigen Beitrag 

zur sozialen Integration und zur langfristigen Attraktivierung des Ortskerns von Thürnthal. 

 

 
 

Diese Vergabe soll eventuell erst in einer der nächsten Gemeindevorstands- oder 

Gemeinderatssitzungen erfolgen.  
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e. Fahrradständer 

 

Im Zuge der Neugestaltung des Dorfplatzes von Thürnthal ist die Errichtung hochwertiger, 

zeitgemäßer Fahrradabstellanlagen geplant. Ziel dieser Maßnahme ist die gezielte Förderung 

der aktiven Mobilität, die Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie die nachhaltige Belebung 

des Ortskerns. Der Projektbereich liegt im gemäß Integriertem Städtebaulichem 

Entwicklungskonzept (ISEK) klar definierten Ortskern von Thürnthal und stellt einen zentralen 

Identifikations-, Begegnungs- und Bewegungsraum für Bevölkerung, Besuchern und Touristen 

dar. 

Derzeit bestehen im Ortskern von Thürnthal keine ausreichenden, normgerechten und 

diebstahlsicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Fahrräder werden vielfach ungeordnet an 

Zäunen, Mauern oder Verkehrszeichenabgestellt, wodurch es zu Behinderungen von 

Fußgängern, insbesondere von Personen mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl, kommt. 

Zudem besteht ein erhöhtes Risiko von Beschädigungen und Diebstahl. Diese Situation stellt 

einen klaren funktionalen und sicherheitsrelevanten Mangel dar und wirkt hemmend auf die 

Nutzung des Fahrrads als Alltags-, Freizeit- und Tourismusverkehrsmittel. Vor dem 

Hintergrund der geplanten Verkehrsberuhigung und der Aufwertung des Dorfplatzes ist die 

Errichtung strukturierter Fahrradabstellanlagen dringend erforderlich, um Nutzungskonflikte zu 

vermeiden und den öffentlichen Raumsicher und geordnet nutzbar zu machen. 

Errichtet werden mehrere Fahrradabstellanlagen gemäß den Vorgaben des Beschaffungsservice 

der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich. Zum Einsatz kommen unter anderem 

Fahrradständer aus feuerverzinktem Rundrohrmit verlängerten Bügeln zum Einbetonieren 

sowie Fahrradständerbügel aus Stahl mit feuerverzinkter Oberfläche. Ergänzend werden 

modulare Fahrradständer vorgesehen, die einen sofortigen stabilen Stand des Fahrrades 

ermöglichen und für alle gängigen Radtypen geeignet sind. Diese Anlagenerlauben eine 

einseitige Tief- bzw. Hochstellung und bieten eine sichere Anschließmöglichkeit des 

Fahrradrahmens mit handelsüblichen Schlössern. Je nach Standort kommen aufgedübelte, 

einbetonierte oder mobile Varianten mit Beschwerungspollern aus Beton zum Einsatz, wodurch 

flexibel auf unterschiedliche Nutzungsanforderungen reagiert werden kann. 

Die Maßnahme leistet einen direkten Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele des Landes 

Niederösterreich, indem sie die klimafreundliche Anreise mit dem Fahrrad gezielt stärkt. Die 

verwendeten Materialien –feuerverzinkter Stahl und Edelstahl – zeichnen sich durch hohe 

Langlebigkeit, Wartungsarmut und Recyclingfähigkeit aus und entsprechen 

österreichweitgeltenden Standards für nachhaltiges Bauen. Die Förderung des Radverkehrsträgt 
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zur Reduktion von motorisiertem Individualverkehr, Lärm- und Schadstoffemissionen im 

Ortskern bei. 

Als räumlicher Bezugspunkt zwischen Schloss, Kapelle, Spielplatz, Bushaltestelle und 

Wohnbebauung ist der Thürnthaler Dorfplatz ein wesentlicher Frequenzbringer für den 

öffentlichen Raum. Die Fahrradabstellanlagen erhöhen die Erreichbarkeit zentraler 

Einrichtungen, fördern die Aufenthaltsqualität und tragen wesentlich zur Belebung des 

Ortskerns sowie zur touristischen Attraktivierung bei. 

Die Maßnahme basiert unmittelbar auf den Ergebnissen der beiden Bürgerworkshops, in denen 

der Bedarf an zeitgemäßen Radabstellplätzen ausdrücklich formuliert wurde. Die 

Fahrradabstellanlagen sind Teil eines integrierten Nutzungskonzepts, das aktive Mobilität, 

Verkehrssicherheit, Aufenthaltsqualität und soziale Begegnung verbindet. Sie stehen allen 

Bevölkerungsgruppen – Kindern, Jugendlichen, älteren Menschen sowie Besuchern – 

barrierefrei und kostenfrei zur Verfügung und stellen damit ein wichtiges 

Daseinsvorsorgeangebot im Ortskern dar. In Kombination mit weiteren Angeboten wie 

Sitzgelegenheiten, Trinkbrunnen, Spielplatz und Veranstaltungsflächen entsteht ein 

multifunktionaler, nachhaltiger und sozialintegrativer öffentlicher Raum im Sinne der 

Dorferneuerung. 

 

 

Material: Stahl S235., Rundrohr Ø 42mm 

Ausführung: Bügel gebogen inkl. 2 Stück aufgeschweißten 

runden Grundplatten mit je 3 Bohrungen. Oberfläche 

Feuerverzinkt. 

Abmessungen: Höhe ca. 800m, Länge ca. 1200mm. 

Inklusive 6 Stück Schlaganker V4A M10 mit Hutmutter. 
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Es liegen hierfür die nachstehenden Angebote inkl. MWSt. vor: 

 

Fa. Metallbau Sonnleitner GmbH  €   1.814,40 

Fa. Innovametall GmbH   €   3.168,00 

Fa. Stausberg Stadtmöbel GmbH  €   3.240,00 

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig für diese Leistung die Fa. Metallbau 

Sonnleitner GmbH zum Preis in der Höhe von € 1.814,40 inkl. MWSt. zu beauftragen. Auf den 

Buchhaltungskonten 5/612100-002001 und 5/612100-002030 sind hierfür in den Jahren 2026 

und 2027 ausreichende budgetäre Mittel vorhanden. Mit der Beschlussfassung des 

Voranschlages 2027 ist dies sinngemäß beizubehalten.  

 

 

 

f. Tisch-Bank-Kombination 

 

Im Rahmen der Dorferneuerung der Marktgemeinde Fels am Wagram ist die Aufstellung von 

drei Tischbankkombinationen am Thürnthaler Dorfplatzvorgesehen. Diese Maßnahme dient der 

Aufwertung des zentralen öffentlichen Raumes und der Schaffung attraktiver 

Aufenthaltsmöglichkeiten für die Bevölkerung sowie Besucherinnen und Besucher. Die 

geplanten Sitz- und Tischkombinationen bestehen aus heimischem, unbehandeltem Holzarten 

mitrobusten, pulverbeschichteten Gussfüßen, die eine ortsfeste Montageermöglichen. Die 

Tischbankkombination ist aus geöltem Hartholz gefertigt, mit einem feuerverzinkten und 

pulverbeschichteten Stahluntergestell ausgestattet und kann aufgedübelt werden, um eine 

langfristige Stabilität zu gewährleisten. Alle Möbelstücke sind so konzipiert, dass sie den 

Ansprüchen eines öffentlichen Aufenthaltsbereiches gerecht werden, inklusive ergonomischer 

Sitzhöhen, stabiler Konstruktion und Witterungsbeständigkeit. Die Lieferung erfolgt 

teilsunmontiert, teils vormontiert auf Paletten, wodurch die Transportwege optimiert und 

Emissionen reduziert werden. 

Der Thürnthaler Dorfplatz wird derzeit nur eingeschränkt genutzt, da vorhandene 

Sitzgelegenheiten entweder nicht den heutigen Sicherheitsanforderungen entsprechen oder 

stark abgenutzt sind. Eine Sanierung ist daher dringend erforderlich, um die Nutzung des 

öffentlichen Raumes wieder uneingeschränkt zu ermöglichen. Das fehlende, attraktive Mobiliar 

führt aktuell zu einer Unterauslastung des Platzes und mindert die Aufenthaltsqualität. Durch 
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die Errichtung stabiler und ortsfester Tischbankkombinationen wird die Sicherheit erhöht und 

die Fläche wieder zu einem zentralen Treffpunkt für die Dorfbevölkerung. 

Die Verwendung heimischer Holzarten wie Douglasie und Lärche unterstützt die regionale 

Forstwirtschaft und reduziert Transportemissionen. Die Metallgestelle sind langlebig 

feuerverzinkt und pulverbeschichtet, wodurch die Lebensdauer der Möbel maximiert und der 

Wartungsaufwand minimiert wird. Die Planung berücksichtigt zudem eine klimaangepasste 

Anreise: Der Dorfplatz ist fußläufig erreichbar, fördert die Nutzung durch aktive Mobilität 

(Radfahren, Zufußgehen)und stärkt die umweltfreundliche Nutzung des öffentlichen Raumes. 

Die Maßnahme erfüllt österreichweit geltende Standards für nachhaltiges Bauen im Bereich der 

Freiraumgestaltung. 

Der Thürnthaler Dorfplatz ist historisch und städtebaulich ein zentrales Element des Ortskerns, 

direkt angrenzend an Schloss Thünthal und seine ortsbildprägenden Anlagen. Durch seine 

zentrale Lage entlang der Schlossstraße fungiert der Platz als Kristallisationspunkt für soziale 

und kulturelle Aktivitäten. Sie sind integraler Bestandteil des Nutzungskonzeptes, das auf den 

Ergebnissen von Bürgerworkshops basiert und eine Vielzahl sozialer, kultureller und 

freizeitbezogener Angebote zusammenführt. 

Die Tischbankkombinationen unterstützen ein inklusives Nutzungskonzept, das 

Aufenthaltsqualität, soziale Begegnung und kulturelle Aktivitäten kombiniert. 

Bürgerworkshops haben gezeigt, dass der Dorfplatz als „Wohnzimmer von Thürnthal“ 

verstanden wird – ein Ort für Jung und Alt, für Bewohner und Besucher gleichermaßen. Durch 

die Berücksichtigung ergonomischer Gestaltung, Barrierefreiheit und langlebiger Materialien 

wird das Projektnachhaltig und sozial integrativ umgesetzt. Gleichzeitig eröffnet die 

Ausstattung Raum für innovative Nutzungen, wie gemeinschaftliche Feste, Outdoor-

Lernangebote und kleine Informations- oder Kulturstationen, wodurch die Daseinsvorsorge vor 

Ort gestärkt wird. Die Errichtung der drei Tischbankkombinationen am Thürnthaler Dorfplatz 

stellt somit eine maßgebliche Verbesserung der sozialen Infrastruktur dar, unterstützt die 

nachhaltige Nutzung des öffentlichen Raumes, stärkt die Identität und Attraktivität des 

Ortskerns und leistet einen Beitrag zu den Zielen der Dorferneuerung gemäß ISEK.  
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Es liegen hierfür die nachstehenden Angebote inkl. MWSt. vor: 

 

Fa. Connexurban GmbH   €     4.726,90 

Fa. Kommunalbedarf GmbH   €     7.369,20 

Fa. DHW Vertriebs GmbH ("Freispiel") €     7.226,90 

Fa. Ziegler GmbH    €   11.408,40 

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig für diese Leistung die Fa. 

Connexurban GmbH zum Preis in der Höhe von € 4.726,90 inkl. MWSt. zu beauftragen. Auf 

den Buchhaltungskonten 5/612100-002001 und 5/612100-002030 sind hierfür in den Jahren 

2026 und 2027 ausreichende budgetäre Mittel vorhanden. Mit der Beschlussfassung des 

Voranschlages 2027 ist dies sinngemäß beizubehalten.  
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g. Schacht für Kanal-Wasser-Strom-Anschluss 

 

Die Erneuerung des Thürnthaler Dorfplatzes umfasst unter anderem als zentrales Element auch 

die Errichtung eines modernen Anschlussschachts für Strom, Wasser und Kanal, der speziell 

für Veranstaltungen, Feste und multifunktionale Nutzung vorgesehen ist. Der geplante Schacht 

erfüllt höchste technische Anforderungen und gewährleistet eine sichere, langlebige und 

flexible Versorgung für den öffentlichen Raum. Mit einer Belastungsklasse von D400 kN ist er 

auch bei voller Wannenbefüllung mit Beton C35/45 belastbar, wodurch ein Einsatz selbst bei 

temporären schweren Lasten, wie Aufbauten für Märkte, Zelte oder Bühnen, möglich ist. Die 

Edelstahlkonstruktion (540 x 540mm, Wannenhöhe 50 mm) ist korrosionsbeständig und 

ermöglicht die Befüllung des Deckels mit Beton oder Pflastersteinen, wodurch eine 

harmonische Einbindung in den Platzbelag erfolgt. Eine Gasdruckfeder unterstützt das Öffnen, 

ein selbstregulierendes Heizband verhindert das Festfrieren bei Schnee und Eis, während das 

Kabelaustritts-Einschubstück aus Tränenblech die sichere Führung der Leitungen 

gewährleistet.  

Technisch integriert sind Haupt- und Klemmverteiler, inklusive FI- und 

Leitungsschutzschaltern, CEE- und Schuko-Steckdosen, Deckelheizung und Erdung. Mit einer 

max. Vorsicherung von 63A ist die Anlage anschlussfertig auf einem Betonring H=570 mm 

DN 450 mm montiert. Somit ist der Anschlussschacht für eine breite Palette an 

Veranstaltungsformaten und Festlichkeiten vorbereitet, wobei die Anforderungen an Sicherheit, 

Funktionalität und einfache Handhabung erfüllt werden. 

Die Dringlichkeit der Maßnahme ist hoch, da der bestehende Dorfplatz nichtmehr für Feste und 

Märkte genutzt werden kann und eine Nutzungseinschränkung aufgrund fehlender Infrastruktur 

besteht. Mit der Errichtung des Anschlussschachts wird die Funktion des Dorfplatzes als 

zentraler sozialer Treffpunkt wiederhergestellt und die Sicherheit bei Veranstaltungen erhöht. 

Die Nachhaltigkeit der Maßnahme zeigt sich in der Wahl langlebiger Materialien und der 

wartungsarmen Konstruktion. Durch die Förderung der Fuß- und Radmobilität im Ortskern und 

die Möglichkeit der Nutzung für klimafreundliche, lokale Veranstaltungen trägt die Maßnahme 

direkt zu den Klimaschutzzielen bei. 

Die Bedeutung des Objekts im örtlichen Kontext ist besonders hoch. Der Thürnthaler Dorfplatz 

bildet das Zentrum des Orts, dient als identitätsstiftender Raum und ist Ausgangspunkt für 

vielfältige öffentliche Aktivitäten. Mit derneuen Infrastruktur werden die Aufenthaltsqualität, 

die Nutzungsvielfalt und die Attraktivität des Ortskerns deutlich gesteigert. Der Platz wird für 

alle Altersgruppen nutzbar, unterstützt soziale Integration und Daseinsvorsorge und bietet 

Raum für kulturelle Veranstaltungen, Märkte, Feste, Sport- und Freizeitaktivitäten. 
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Das Nutzungskonzept ist auf Nachhaltigkeit, Innovation und soziale Integration ausgerichtet. 

Die multifunktionale Nutzung ermöglicht neben Festen auch temporäre Märkte und 

Erholungsflächen. Die barrierefreie Gestaltung und die Möglichkeit zur flexiblen Strom-, 

Wasser- und Kanalversorgung machen den Dorfplatz zu einem innovativen und 

zukunftsfähigen öffentlichen Raum. Durch die Beteiligung von Bürgern in Workshops wurden 

die Bedürfnisse der Dorfgemeinschaft eingebunden, die Planung berücksichtigt 

Geschlechtergleichstellung und Barrierefreiheit und stärkt die lokale Gemeinschaft. 

Mit dieser Maßnahme wird der Thürnthaler Dorfplatz wieder zu einemlebendigen, sicheren und 

zukunftsorientierten Zentrum des Ortskerns, das die historischen und sozialen Strukturen 

respektiert, die Aufenthaltsqualität erhöht und langfristig multifunktional nutzbar bleibt. Die 

Installation des Anschlussschachts stellt sicher, dass Veranstaltungen, soziale Begegnungen 

und kulturelle Aktivitäten unter optimalen Bedingungen stattfinden können und trägt so 

wesentlich zur Belebung des Ortszentrums bei. 
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Es liegen hierfür die nachstehenden Angebote inkl. MWSt. vor: 

 

Fa. Gifas Electric GmbH   €  6.840,0 

Fa. Steinbacher Energie GmbH  €  9.630,0 

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig für diese Leistung die Fa. Gifas 

Electric GmbH zum Preis in der Höhe von € 6.840,0inkl. MWSt. zu beauftragen. Auf den 

Buchhaltungskonten 5/612100-002001 und 5/612100-002030 sind hierfür in den Jahren 2026 

und 2027 ausreichende budgetäre Mittel vorhanden. Mit der Beschlussfassung des 

Voranschlages 2027 ist dies sinngemäß beizubehalten.  

 

 

 

h. Fahnenmast 

 

Im Rahmen des Dorferneuerungsprojektes für den Thürnthaler Dorfplatz ist die Aufstellung 

eines modernen, multifunktionalen Fahnenmasts vorgesehen. Der geplante Mast ist ein 

zylindrischer Aluminium-Fahnenmast und einem hissbaren Auslegerarm ausgestattet mit 

schwarzem Drehtop, Seil, Klampe sowie versperrbarer Hissvorrichtung. Die mattgraue 

eloxierte Oberfläche des Masts fügt sich harmonisch in das historische Ortsbild ein. Der Mast 

ist für Knatterfahnen sowie Banner geeignet und erlaubt durch den Auslegerarm eine 

windunabhängige Darstellung, sodass Fahnen jederzeit gut sichtbar und „lesbar“ sind. Die 

Bedienung ist benutzerfreundlich: Die Fahne wird mit ihrem Hohlsaum auf das Auslegerrohr 

gesteckt, die Karabinerhaken werden in die Fahnenschlingen eingehakt und der Ausleger 

hochgezogen. Die Fahnenschlingen drehen sich bei Windbelastung mit, wodurch die Fahne 

stets korrekt präsentiert wird. 

Der Thürnthaler Dorfplatz ist als zentraler Begegnungs- und Veranstaltungsort von hoher 

sozialer Bedeutung. Aktuell fehlt eine sichtbare, ortsbildprägende Kennzeichnung, die den 

Platz identitätsstiftend aufwertet und als Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger signalisiert. 

Die Errichtung des Fahnenmasts ist daher dringlich, da ohne sichtbares Symbol die Nutzung 

des Platzes in seiner Funktion als multifunktionaler Dorfmittelpunkt eingeschränkt bleibt und 

die städtebauliche Aufwertung des Ortszentrums verzögert wird. Die Maßnahme trägt zudem 

zur Sicherheit bei, da der Mast stabil und vandalismussicher konzipiert ist. 

Der Fahnenmast erfüllt hohe Nachhaltigkeitsstandards: Das verwendete Aluminiumprofil ist 

langlebig, wartungsarm und vollständig recyclebar. Durch die lokale Montage werden 
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Transportwege minimiert, was den CO2-Fußabdruckreduziert. Die platzierte Fahne fördert 

zudem die öffentliche Identifikation mit dem Ort, unterstützt die kulturelle Teilhabe und 

steigert die Aufenthaltsqualität. Die Maßnahme setzt auf klimafreundliche Mobilität, da der 

Platz fußläufig guterreichbar ist und Radabstellplätze in unmittelbarer Nähe vorhanden sind. 

Der Fahnenmast wird am zentralen Thürnthaler Dorfplatz positioniert, nahe der Kapelle und 

zentraler Aufenthaltsflächen. In Kombination mit den geplanten Sitzmöglichkeiten, 

Trinkbrunnen, Spielplatz und Veranstaltungsinfrastruktur wird der Platz zu einem 

multifunktionalen Zentrum. Die Maßnahme stützt sich auf die Ergebnisse der Bürgerworkshops 

und das ISEK, in denen die Aufwertung des Ortszentrums und die Schaffung 

identitätsstiftender Elemente als zentrale Zielehervorgehoben wurden. Der Mast fungiert als 

zentrales visuelles Element, stärkt die Ortsidentität und verbessert die Attraktivität des 

öffentlichen Raums für Bewohnerinnen, Gäste und touristische Besucher. 

Die Errichtung des Fahnenmasts ist Teil eines integrierten Nutzungskonzepts: Er ergänzt 

multifunktionale Angebote wie Spielplatz, Begegnungsflächen und Veranstaltungsinfrastruktur. 

Durch die flexible Hissvorrichtung können temporäre Banner und Fahnen für kulturelle, soziale 

und touristische Aktivitätengenutzt werden, wodurch der Platz für diverse Nutzergruppen 

zugänglich wird. Die Maßnahme ist integrativ, da sie barrierefrei erreichbar ist, die 

Identifikation der Bürgerinnen mit ihrem Dorf stärkt und Treffpunkte für alle 

Altersgruppenschafft. Gleichzeitig ermöglicht der Mast die digitale Ergänzung durch QR-

Codes auf Bannern oder Infotafeln, was innovative Vermittlung von Informationen über Ort 

und Veranstaltungen unterstützt. 

Die geplante Errichtung des Fahnenmasts am Thürnthaler Dorfplatz erfüllt sämtliche 

Anforderungen der Dorferneuerung: Sie ist dringlich, da eine ortsbildprägende Kennzeichnung 

fehlt; sie ist nachhaltig, da langlebige Materialien und klimafreundliche Maßnahmen eingesetzt 

werden; sie stärkt die Bedeutung des Platzes im Ortskern und ist integrativ sowie innovativ im 

Sinne der Nutzungskonzepte für Veranstaltungen, soziale Integration und kulturelle Angebote.   
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Es liegen hierfür die nachstehenden Angebote inkl. MWSt. vor: 

 

Fa. Fahnen Wallner GmbH  €  940,80 

Fa. Kommunalbedarf GmbH  €  991,86 

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig für diese Leistung die Fa. Fahnen 

Wallner GmbH zum Preis in der Höhe von € 940,80inkl. MWSt. zu beauftragen. Auf den 

Buchhaltungskonten 5/612100-002001 und 5/612100-002030 sind hierfür in den Jahren 2026 

und 2027 ausreichende budgetäre Mittel vorhanden. Mit der Beschlussfassung des 

Voranschlages 2027 ist dies sinngemäß beizubehalten.  

 

 

 

i. Trinkbrunnen 

 

Im Zuge der umfassenden Neugestaltung des Thürnthaler Dorfplatzes plant die Marktgemeinde 

Fels am Wagram die Errichtung öffentlicher Trinkbrunnen als zentrales Element der 

klimafitten, sozialen und funktionalen Aufwertung des Ortskerns. Der Projektbereich liegt im 

gemäß Integriertem Städtebaulichem Entwicklungskonzept (ISEK) klar definierten Ortskern 

von Thürnthal und übernimmt eine wesentliche Rolle als Aufenthalts-, Begegnungs- und 

Bewegungsraum für die lokale Bevölkerung, Besuchern sowie touristische Nutzern. 

Der öffentliche Raum beim Thürnthaler Dorfplatz wird künftig stärker als Aufenthaltszone 

genutzt. Derzeit fehlt jedoch eine freizugängliche Versorgung mit Trinkwasser. Gerade im 

Zuge zunehmender Hitzetage und längerer Trockenperioden stellt das Fehlen von 

Trinkwasserangeboten einen funktionalen Mangel dar, der die Aufenthaltsqualität und 

Nutzbarkeit des öffentlichen Raums deutlicheinschränkt. Insbesondere für Kinder, ältere 

Menschen, mobilitätseingeschränkte Personen sowie Fußgängern und Radfahrern besteht hier 

ein klarer Handlungsbedarf. Die Errichtung von Trinkbrunnen ist daher eine dringend 

erforderliche Maßnahme zur Anpassung des Ortskerns an klimatische Veränderungen und zur 

sicheren Nutzung des öffentlichen Raums. 

Geplant ist die Installation eines hochwertigen, freistehenden Trinkbrunnens in eckiger 

Säulenform gemäß den Vorgaben des Beschaffungsservice der Energie- und Umweltagentur 

Niederösterreich. Der Brunnen besteht aus rostbeständigem Edelstahl und verfügt über 

hygienisch sauberes Trinkwasser, einen verchromten Wasserhahn mit Druckknopf sowie ein 

Selbstschlussventil mit automatischem Wasserstopp zur Vermeidung von Wasserverlust. Die 
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Technik ist robust, wetterfest und langlebig ausgeführt, bei geringem Wartungsaufwand. Die 

Montage erfolgt oberirdisch, Zuleitung und Fundament werden bauseits hergestellt. Ein 

innenliegender Zusatzanschluss für Gartenschläuche sowie eine Schutzhülle für den Winter ist 

vorgesehen. Die Brunnen ist leicht zu installieren und rückbaubar und eignet sich damit optimal 

für den Einsatz im sensiblen historischen Umfeld. 

Die Maßnahme leistet einen wesentlichen Beitrag zu den Klimaschutzzielen des Landes 

Niederösterreich und zur klimafitten Gestaltung des Ortskerns. Öffentliche Trinkbrunnen 

reduzieren den Bedarf an abgefülltem Wasser, vermeiden Verpackungsabfälle und fördern eine 

ressourcenschonende Nutzung hochwertiger regionaler Trinkwasservorkommen. Die 

Verwendung langlebiger, recyclingfähiger Materialien entspricht österreichweit geltenden 

Standards für nachhaltiges Bauen. Gleichzeitig wird die klimafreundliche Mobilität gestärkt, da 

der Ortskern für Fußgängern und Radfahrern attraktiver und sicherer nutzbarwird. 

Der Standort der Trinkbrunnen befindet sich im zentralen Ortskern von Thürnthal, der laut 

ISEK als identitätsstiftender Raum mit hoher Aufenthalts- und Frequenzfunktion definiert ist. 

Der Bereich rund um Schloss, Kapelle, Spielplatz, Bushaltestelle und Radroute stellt einen 

wichtigen sozialen Kristallisationspunkt dar. Der Trinkbrunnen wertet diesen Raum funktional 

und gestalterisch auf und unterstützt die Belebung des Ortskerns sowie dessen touristische 

Attraktivität. Die Errichtung der Trinkbrunnen basiert unmittelbar auf den Ergebnissen der 

Bürgerworkshops, in denen der Wunsch nach Trinkwasserangeboten ausdrücklich formuliert 

wurde. Dieser ist Teil eines integrierten Nutzungskonzepts mit mehreren 

Daseinsvorsorgeangeboten, darunter Aufenthaltsflächen, Sitzmöglichkeiten, Spielangebote, 

Radabstellplätze und E-Ladeinfrastruktur. Der Trinkbrunnen steht allen Bevölkerungsgruppen 

kostenfrei, barrierefrei und geschlechterneutral zur Verfügung und leisten einen wichtigen 

Beitrag zur sozialen Integration, Gesundheitsförderung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität 

im Ortskern von Thürnthal.  
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Es liegen hierfür die nachstehenden Angebote inkl. MWSt. vor: 

 

Fa. Kontinentale GmbH     €           880,86 

Fa. Günther Handels GmbH ("Wasserfranz")  €  930,05 

Fa. metallPox GmbH                                      €        1.438,80 

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig für diese Leistung die Fa. 

Kontinentale GmbH zum Preis in der Höhe von € 880,86inkl. MWSt. zu beauftragen. Auf den 

Buchhaltungskonten 5/612100-002001 und 5/612100-002030 sind hierfür in den Jahren 2026 

und 2027 ausreichende budgetäre Mittel vorhanden. Mit der Beschlussfassung des 

Voranschlages 2027 ist dies sinngemäß beizubehalten.  
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5. Vergabe der heurigen Straßenbaukleinsanierungsarbeiten 

 

Für die heurigen Straßenbaukleinsanierungen wurde analog zu den Vorjahren wieder eine 

Ausschreibung mit dem nachstehenden Ergebnis durchgeführt: 
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Im Zuge von Preisnachverhandlungen hat die Fa. Leithäusl GmbH einen Preisnachlass in der 

Höhe von 5 % gewährt: 

 

 
 

 

 

Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig für diese Leistung auf Basis der 

angebotenen Einheitspreise die Fa. Leithäusl aus 3501 Krems-Stein bis zu einer Gesamtsumme 

für die Straßenbaukleinsanierungen in der Höhe von € 80.000,-- exkl. MWSt. zu beauftragen. 

Seitens der Fa. IUP ZT GmbH liegt hierzu ein entsprechender Vergabevorschlag vor. Auf den 

Buchhaltungskonten 5/612100-002001 (Straßenbau), 5/710000-002000 (Güterwegebau), 

5/850000-004003 (Wasserversorgung) und 1/851000-004030 (Abwasserentsorgung) sind 

hierfür in den Jahren 2026 und 2027 ausreichende budgetäre Mittel vorhanden. Mit der 

Beschlussfassung des Voranschlages 2027 ist dies sinngemäß beizubehalten.  
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6. Vergabe einer mit einem vom Land bzw. Bund mit einem Zinsenzuschuss                                                             

geförderten Darlehensaufnahme für die heurigen Wasserleitungssanierungen                                                                     

im Zuge des Glasfaserausbaus in Fels und Thürnthal 

 

Im Zuge des Glasfaserausbaus in den Katastralgemeinden Fels und Thürnthal, den laufenden 

Kleinsanierungsmaßnahmen und dem Großprojekt beim Thürnthaler Dorfplatz erfolgen heuer 

wieder umfangreiche Investitionen in die Wasserinfrastruktur. Ein Teil dieser Maßnahmen wird 

über ein mit einem Zinsenzuschuss gefördertes Darlehen finanziert.  

 

Folgende Ausschreibung wurde an über 50 Bankinstitute am 27.04.2026 übermittelt: 
 

 

Fels am Wagram, am 27.04.2026 

 

Konditionenabfrage  
für eine genehmigungsfreie Darlehensaufnahme mit einem geförderten Zinsenzuschuss 

 
 
 Kreditbetrag:   €  300.000,00  
 

Verwendungszweck: Darlehen für ein Projekt  

zur Erneuerung der örtlichen Wasserinfrastruktur. 
 

Genehmigungsfreie Darlehensaufnahme mit einem geförderten Zinsenzuschuss nach                                   

§ 90 Abs. 4 Zif. 2 und 7 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (siehe auch 

 

 § 90 der NÖ Gemeindeordnung 1973 unter 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000105,  

 

 NÖ Wasserwirtschaftsfonds unter 

https://www.noe.gv.at/noe/Wasser/Foerderung_oeffentliche_Wasserversorgung.html, 

 

 Förderrichtlinie des Bundes unter 

https://www.umweltfoerderung.at/gemeinden/wasserversorgung/wasser  

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000105
https://www.noe.gv.at/noe/Wasser/Foerderung_oeffentliche_Wasserversorgung.html
https://www.umweltfoerderung.at/gemeinden/wasserversorgung/wasser
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 Voranschlag 2026 samt mittelfristigen Finanzplan bis zum Jahr 2030 unter  

https://fels-wagram.at/gemeinde/aktuelles/Informationen/6909c0fdbc02d539d1b1c584       

 

und  

 

 Rechnungsabschluss 2025 unter  

https://fels-wagram.at/gemeinde/aktuelles/Informationen/6995879a50a72a32bd80ec49)  

 

  

  

Verzinsung:   - Variante a) 

 6-Monats-Euribor zuzüglich ………. % Aufschlag, derzeit 

………… %. 

 

- Variante b) 

 Fixverzinsung für den längst möglichen Zeitraum der 

angefragten Laufzeit. 

 

Laufzeit: 10 Jahre.  

 Die Tilgungen erfolgen in 20 halbjährlichen Kapitalraten, 

jeweils zum 01.06. und 01.12. jeden Jahres, beginnend 

am 01.06.2027 ( da voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt 

der Zinsenzuschuss zu laufen beginnen wird).  

 

Sicherstellung: Bankmäßig. 

 

 

Das Einlangen der Rückmeldung für diese Konditionenabfrage hat bis zum                                     

Montag, dem 18.05.2026, 12:00 Uhr per E-Mail oder auf dem Postweg zu erfolgen. 

 

Die Vergabe dieser Darlehensaufnahme wird in der nächsten Gemeinderatssitzung 

voraussichtlich am 02.06.2026 durchgeführt. Umgehend danach erfolgt die Bekanntgabe über 

das Ausschreibungs- und Vergabeergebnis. 

 

 

https://fels-wagram.at/gemeinde/aktuelles/Informationen/6909c0fdbc02d539d1b1c584
https://fels-wagram.at/gemeinde/aktuelles/Informationen/6995879a50a72a32bd80ec49
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Ergebnis der aktuellen Darlehensausschreibung: 
 
 
 
- Variante a)  
 
6-Monats-Euribor zuzüglich ………. % Aufschlag, derzeit ………… % p.a.. 
 

Bankinstitut Datum 6-Monats-
Euribor in % 

Aufschlag 
in % Gesamt in % 

Sparkasse Hainburg-Bruck-
Neusiedl AG 13.05.2026 2,6620 0,1700 2,8320 

Sparkasse Horn-Ravelsbach-
Kirchberg AG 07.05.2026 2,5220 0,3900 2,9120 

Hypo Noe Landesbank für 
Niederösterreich und Wien AG 12.05.2026 2,4920 0,4300 2,9220 

Raiffeisenbank Wagram-
Schmidatal eGen 13.05.2026 2,4850 0,4600 2,9450 

Raiffeisenbank Krems eGen 
mbH 04.05.2026 2,5580 0,5900 3,1480 

Volksbank Niederösterreich AG 12.05.2026 2,4736 0,6500 3,1236 

 

 

- Variante b)  

 

Fixverzinsung für den längst möglichen Zeitraum der Laufzeit mit 10 Jahren. 
 

Bankinstitut Datum Gesamt in % 

Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG 13.05.2026 3,1100 

Raiffeisenbank Wagram-Schmidatal eGen 13.05.2026 3,4500 

Hypo Noe Landesbank für Niederösterreich und 
Wien AG 12.05.2026 3,5190 

Volksbank Niederösterreich AG 12.05.2026 3,6000 

Raiffeisenbank Krems eGen mbH 04.05.2026 3,7280 
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Aufgrund dem Ausschreibungsergebnis ergeben sich folgende Tilgungspläne bei den 

unterschiedlichen Zinsannahmeszenarien: 
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Dementsprechend würden je nach Zinsannahmeszenario die nachstehenden Zinsbelastungen 
auf  10 Jahre entstehen:                     
 
 
VARIABEL, falls der 6-Monatseuribor theoretisch wieder auf 0,000 % sinkt: 
 
   €      2.932,50 
 
 
VARIABEL, falls der 6-Monatseuribor theoretisch wieder auf 2,000 % sinkt:    
( Auf Dauer die wahrscheinlichste Variante, da auch das Inflationsziel der EZB!?!) 
 
   €    37.432,50 
 
 
VARIABEL bei DERZEIT 2,832 %: 
 
   €    48.842,00 
 
 
Bei FIXverzinsung mit 3,110 %:  
 
   €    53.647,50 
 
 
VARIABEL, falls der 6-Monatseuribor theoretisch auf 5,000 % steigt: 
 
   €   89.182,50 
 
 
 

 
Verlauf EZB-Leitzins der letzten 25 Jahre 
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Aktuelle Zinsmeinung??? 

 

Kurzzeitig für heuer Anstieg zu erwarten, dann aber wieder fallend??? 

 

 

 
 

Dementsprechend beschließt der Gemeinderat einstimmig das Angebot von der Sparkasse 

Hainburg-Bruck-Neusiedl AG mit einem Aufschlag von 0,1700 % für ein auf Basis des                  

6-Monats-Euribors mit halbjährlicher Anpassung ein variabel verzinstes Darlehen zu 

beauftragen und dieses Darlehen in der Höhe von € 300.000,-- dementsprechend zuzuzählen. 
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7. Vereinbarung mit der EVN für die Erneuerung einiger bestehender 

Elektrotankstellen 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig mit der EVN Energieservices GmbH die nachstehende 

Vereinbarung für die Erneuerung und Wartung der vier Stück älteren Elektroladestationen im 

Gemeindegebiet abzuschließen. Die Erneuerungskosten werden hierbei von der EVN 

Energieservices GmbH getragen. 
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8. Abänderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes 

 

An drei Standorten im Gemeindegebiet sind Flächenwidmungsplanänderungen angedacht. 

Hierbei werden keine neuen Baulandflächen gewidmet. Die geplanten  

Flächenwidmungsplanänderungen sind im Zeitraum vom 17.04.2026 bis zum 01.06.2026 

öffentlich aufgelegen und wurden bis zum heutigen Tage zu allen Punkten keine 

Stellungnahmen eingebracht. 
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Der Gemeinderat beschließt in diesem Sinne einstimmig die nachstehend vollinhaltlich 

angeführte Verordnung zu erlassen. Hierzu sind bis zum heutigen Tage keine Stellungnahmen 

eingelangt. In diesem Zusammenhang wird entsprechend den zuvor angeführten 

Beschlussunterlagen nochmals ausdrücklich festgehalten, dass wie auch bereits ursprünglich 

geplant im Abänderungsbereich der gegenständlichen Flächenwidmungsplanänderungspunkte 

auf Gemeindegrundstücken jedenfalls keine Bäume entfernt werden.  

 

 

 

VERORDNUNG A 
 

   

§ 1  Auf Grund des § 25 Abs. 1 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 LGBL. 3/2015 i.d.g.F., wird 

das örtliche Raumordnungsprogramm für die Marktgemeinde Fels am Wagram 

dahingehend abgeändert, dass für die auf der hierzu gehörigen Plandarstellung (Änderung 

Flächenwidmungsplan Änderungspunkt 1, 8.910-26/01 vom April 2026) rot umrandeten 

Grundflächen, die auf der Plandarstellung in roter Signatur dargestellte Widmungsart 

festgelegt wird. 

 

 

§ 2  Die Plandarstellungen sind mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen und liegen 

im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

 

 

§ 3 Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung gemäß § 

59 Abs. 1 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 mit dem auf den Ablauf der 

zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
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Der Gemeinderat beschließt in diesem Sinne einstimmig (Herr GGR Erwin Stauber nimmt bei 

diesem Tagesordnungspunkt aufgrund von Befangenheit nicht an der Abstimmung teil) die 

nachstehend vollinhaltlich angeführte Verordnung zu erlassen. Hierzu sind bis zum heutigen 

Tage keine Stellungnahmen eingelangt.  

 

 

VERORDNUNG B 
 

   

§ 1  Auf Grund des § 25 Abs. 1 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 LGBL. 3/2015 i.d.g.F., wird 

das örtliche Raumordnungsprogramm für die Marktgemeinde Fels am Wagram 

dahingehend abgeändert, dass für die auf der hierzu gehörigen Plandarstellung (Änderung 

Flächenwidmungsplan Änderungspunkte 2 bis 4, 8.910-26/01 vom April 2026) rot 

umrandeten Grundflächen, die auf der Plandarstellung in roter Signatur dargestellte 

Widmungsart festgelegt wird. 

 

 

§ 2  Die Plandarstellungen sind mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen und liegen 

im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

 

 

§ 3 Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung gemäß § 

59 Abs. 1 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 mit dem auf den Ablauf der 

zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

In Zusammenhang mit diesen Raumordnungsthemen wird vom Bürgermeister erwähnt,                    

dass in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen die Vergabe der Überarbeitung bzw. 

Neuerstellung des örtlichen Entwicklungskonzeptes erfolgen wird. Hierzu erfolgten bereits 

Abstimmungen mit der Aufsichtsbehörde in Form des Amtes der NÖ Landesregierung.  

 



Seite 103 
 

9. Abänderung von einigen örtlichen Teilbebauungsplänen 

 

Entsprechend den letzten Bauausschusssitzungen wurden bereits Adaptierungen für die 

Bebauungspläne am Seepark Thürnthal und Steinagrundweg in Fels beschlossen.                            

Im Zuge des gegenständlichen Tagesordnungspunktes sollen nun noch weitere Bebauungspläne 

überarbeitet werden. Sämtliche betroffenen Grundstückseigentümer wurden per E-Mail und 

Post verständigt. Bis zum heutigen Tage wurden zu allen Punkten keine Stellungnahmen 

eingebracht. Die gesamten Auflageunterlagen sind auch weiterhin auf der Gemeindehomepage 

unter den aktuellen Informationen abrufbereit.  
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a. Am Kogel/Kogelweg in Fels am Wagram 
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Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig die nachstehenden beiden 

Verordnungen zu erlassen. Hierzu sind bis zum heutigen Tage keine Stellungnahmen 

eingelangt.  
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b. Flurweg in Fels am Wagram 
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Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig die nachstehenden beiden 

Verordnungen zu erlassen. Hierzu sind bis zum heutigen Tage keine Stellungnahmen 

eingelangt.  
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c. Thürnthal Ost 
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Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig (Herr GGR Erwin Stauber nimmt 

aufgrund von Befangenheit an dieser Abstimmung nicht teil) die nachstehenden beiden 

Verordnungen zu erlassen. Hierzu sind bis zum heutigen Tage keine Stellungnahmen 

eingelangt.  
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d. Seepark Thürnthal  
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Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig die nachstehende Verordnung zu 

erlassen. Hierzu sind bis zum heutigen Tage keine Stellungnahmen eingelangt.  
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e. Am Weinberg in Gösing am Wagram 
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Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig die nachstehenden beiden 

Verordnungen zu erlassen. Hierzu sind bis zum heutigen Tage keine Stellungnahmen 

eingelangt.  
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f. Kellergassen Dorner bis Flosser Graben 
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Der Gemeinderat beschließt dementsprechend einstimmig die nachstehenden beiden 

Verordnungen zu erlassen. Hierzu sind bis zum heutigen Tage keine Stellungnahmen 

eingelangt.  
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10. Bericht über die Verwendung der finanziellen Mittel aus dem                                                                            

Kommunalen Investitionsgesetz 2023 und 2025 

 

Gemäß BGBl. I Nr. 25/2025 wurden die bisherigen Zweckzuschüsse gemäß KIG 2020,                

KIG 2023 und KIG 2025 (inkl. dem Zweckzuschuss digitaler Wandel) in Finanzzuweisungen 

für Investitionen umgewandelt. 

 

 Wesentliche Änderungen:  

• Antraglose Auszahlungen an die Gemeinden  

• Keine verpflichtende Kofinanzierung durch die Gemeinden  

• Keine Vorgaben über die Art der Investition  

• Keine Abrechnungen/Nachweise gegenüber dem Bund (Buchhaltungsagentur).   

• Lediglich Berichterstattung über die Mittelverwendung an den Gemeinderat. 

 

Dementsprechend wird nach den gesetzlichen Vorgaben nachstehend dem Gemeinderat über 

die Mittelverwendung berichtet: 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig diesen Bericht vollinhaltlich zur Kenntnis zu nehmen.  
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11. Berichte und Mitteilungen 

 

Seitens des Bürgermeisters, Herrn Mag. Hannes Zimmermann, wird folgendes berichtet: 

 

• Nur einstimmige Beschlüsse in der Gemeindevorstandssitzung vom 26.05.2026:  

o Vorberatung der Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung                                                 

o Vergabe der Machbarkeitsstudie für die thermische Sanierung der Mittelschule 

o Vergabe der Machbarkeitsstudie für den Zubau zur Mittelschule 

o Installierung einer Gegensprechanlage in der Volksschule und Mittelschule 

o Schaffung Notstromeinspeisemöglichkeit für einige Gemeindegebäude 

o Anschaffung eines Gitterrostes für die Stufen bei der Freizeitanlage 

o Winterdienstvereinbarung für Gösing/Stettenhof 2026/27 

o Aktuelle Anträge betreffend die gemeindeeigene Ökoförderung 

o Befristete Verlängerung von Dienstverträgen 

o Ansuchen um Abgabenstundungen und Ratenzahlungsvereinbarungen  

o Überarbeitung der Ausleihregelungen für die Schnuppertickets                                 

( maximal dreimal pro Monat UND zwölfmal pro Jahr) 

• 2. Besprechung mit den Vereinsobleuten für „100 Jahre Marktgemeinde Fels am 

Wagram“ am nächsten Montag, dem 08.06.2026, um 19:30 Uhr im Gemeindeamt. 

• Eintragungswoche für einige Volksbegehren vom 15.06. bis 22.06.2026 

• Auszeichnung mit dem „Goldenen Igel“ durch unsere Landeshauptfrau am 16.06.2026 

• Schulschlussfest der Volksschule am 26.06.2026  

• Baubeginn für den Thürnthaler Dorfplatz am Montag, dem 06.07.2026.                

Spatenstichfest am 27. und 28.06.2026.  

• E-Bike-Kurs des ÖAMTC am 13.07.2026 

• Sitzungstermine für das dritte Quartal: 

o Ausschusssitzungen am Montag, dem 14.09.2026, und Dienstag,                    

dem 15.09.2026, jeweils ab 18:00 Uhr,  

o Gemeindevorstandssitzung am Montag, dem 21.09.2026, um 07:30 Uhr und 

o Gemeinderatssitzung am Montag, dem 28.09.2026, um 19:00 Uhr.  
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Seitens des Ausschussvorsitzenden für den GRA I mit dem Zuständigkeitsbereich Finanzen, 

Wirtschaft, Liegenschaften, Feuerwehren, Herrn Vize-Bürgermeister Ludwig Güntschl,               

wird folgendes berichtet:   

 

• Ausblick aus finanzieller Sicht auf die Jahre 2026 bis 2030 

• diverse Liegenschaftsangelegenheiten 

• aktuelle Themen der örtlichen Feuerwehren 

 

 

 

Seitens des Ausschussvorsitzenden für den GRA II mit dem Zuständigkeitsbereich Bauen, 

Raumordnung, Infrastruktur, Herrn GGR Martin Söllner, wird folgendes berichtet:  

  

• Projekt „Neugestaltung des Thürnthaler Dorfplatzes“  

• Straßenbaukleinsanierungsmaßnahmen (inkl. Umgestaltung Bushaltestelle Stettenhof)  

• Glasfaserausbau in Fels und Thürnthal sowie weitere Infrastrukturmaßnahmen 

• aktuelle Raumordnungsthemen (Flächenwidmungs- und Bebauungspläne) 

• Vorarbeiten zur thermischen Sanierung der Mittelschule 

 

 

 

Seitens der Ausschussvorsitzenden für den GRA III mit dem Zuständigkeitsbereich Bildung, 

Kultur, Dorferneuerung, Soziales, Frau GGR Herta Holzinger, wird folgendes berichtet:   

 
• aktuelles aus den Schulen, Kindergarten und Tagesbetreuungseinrichtung 

• Schulstarthilfe 2026/27 

• Erneuerung der Fußballwiese beim Spielplatz Stettenhof   

• Jubiläumsfeierlichkeiten „100 Jahre Marktgemeinde Fels am Wagram“ 

• Sozialraumanalyse für Jugendliche 
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Seitens der Ausschussvorsitzenden für den GRA IV mit dem Zuständigkeitsbereich 

Gesundheit, Sport, Marktwesen, Generationen, Frau GGR Sabine Treml,                                      

wird folgendes berichtet:  

  

• aktuelle Aktivitäten der Gesunden Gemeinde 

• Projekt Vitalküche für den Kindergarten und die Schulen 

• Monatsmarkt-Saison 

• Wagramer Kindersommer 

• Haus des Miteinanders 

• Aktivitäten der örtlichen Sportvereine 

 

Seitens des Ausschussvorsitzenden für den GRA V mit dem Zuständigkeitsbereich Vereine, 

Landwirtschaft, Tourismus, Güterwege, gemeindeeigene Fahrzeuge und Gerätschaften,                  

Herrn GGR Erwin Stauber, wird folgendes berichtet:     

 

• Bericht über die für die Vereinsförderungen 2026 übermittelten Gebarungsnachweise 

2025 

• anteiliger Stromkostenbeitrag für seitens der Gemeinde zur Verfügung gestellte 

Vereinslokalitäten 

• Bericht über den neuen Böschungsmäher  

• Ersatzanschaffung für das Bauhoffahrzeug Renault Kangoo 

• Adventveranstaltungssaison 2026  

 

Seitens des Ausschussvorsitzenden für den GRA VI mit dem Zuständigkeitsbereich Umwelt, 

Energie, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft, Herrn GGR Josef Mitterhofer,                                     

wird folgendes berichtet:    

 

• Flurreinigungsaktion 2026 

• diverse Bepflanzungsmaßnahmen 

• Auszeichnung „Goldener Igel 2026“ 

• Erneuerung bestehender Elektrotankstellen  

• Bericht zur Stromspeicheroffensive der ENU 

• Weiterführung des Leerstandsmanagements für Gebäude und Grundstücke 

• Bericht über das Forschungsprojekt mit der GEDESAG und ENU über den Flächen- und 

Ressourcenverbrauch 
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• Internationale Gartenbaumesse in Tulln vom 03. bis 07.09.2026 

• MAT-DAY in St. Pölten am 17.09.2026 

• Fest der Obstvielfalt in Kirchberg am Wagram am 19.09.2026 

 

 

Seitens des Bürgermeisters wird für den GRA VII mit dem Zuständigkeitsbereich Verkehr, 

Sicherheit, Zivilschutz und Tierwohl stellvertretend für Herrn GGR Dr. Michael Witt folgendes 

berichtet:  

 

• Zwischenbericht Katastrophenschutzplan und Sonderkatastrophenschutzplan „Blackout“ 

• Verkehrsmaßnahmen Thürnthal 

• Bericht zu den heurigen Straßenbauprojekten des Landes Niederösterreichs im 

Gemeindegebiet  

• Zwischenbericht zum Pilotprojekt der NÖVOG zur Neugestaltung des öffentlichen 

Verkehrs   

• kostenloser E-Bike-Kurs des ÖAMTC am 13.07.2026 

 

 

 

12. Nicht öffentliche Tagesordnungspunkte 

 

Die nachfolgenden Themen werden in einer „Nicht öffentlichen Sitzung“ behandelt und sind 

die darin gefassten Beschlüsse gesondert in einem eigenen Ordner „Nicht öffentliche 

Gemeinderatssitzungen“ abgelegt: 

 

a. Liegenschaftsangelegenheiten  

 

b. Personalangelegenheiten    

 

c. Ansuchen um Förderungen   

 

 

Da sonst nichts mehr vorgebracht wird schließt der Bürgermeister um 20:30 Uhr den 

öffentlichen Teil der heutigen Gemeinderatssitzung. Direkt im Anschluss findet der nicht 

öffentliche Teil der heutigen Gemeinderatssitzung statt. 
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